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„Erklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der Bertrandt AG erklären hiermit gemäß § 161 AktG, dass den 
Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) in der 
Fassung vom 13. Mai 2013 – bekannt gemacht im Bundesanzeiger am 10. Juni 2013 – grundsätzlich 
entsprochen wurde und wird. Nicht angewandt wurden und werden Empfehlungen aus den Ziffern 3.8 entsprochen wurde und wird. Nicht angewandt wurden und werden Empfehlungen aus den Ziffern 3.8 entsprochen wurde und wird. Nicht angewandt wur
Abs. 3, 4.1.5, 4.2.2 Abs. 2 S. 3, 4.2.3 Abs. 2 S. 6 Hs. 1 und Abs. 3, 5.2 Abs. 2, 5.3.2 S. 3, 5.4.1 Abs. 2 
und 3, Ziffer 5.4.2 S. 1, 5.5.2, 5.5.3 S. 1 und 7.1.2 S. 4 des Deutschen Corporate Governance Kodex. 
Bis zum 24. Februar 2014 wurde auch von Ziffer 5.4.6 Abs. 2 S. 2 DCGK abgewichen. 

Diese Abweichungen von einzelnen Empfehlungen beruhen beziehungsweise beruhten auf 
folgenden Erwägungen: 

Ziffer 3.8 Abs. 3 DCGK
Die Bertrandt AG hat eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sogenannte D&OVersicherung) 
abgeschlossen. Abweichend von Ziffer 3.8 Abs. 3 DCGK sieht diese für die Aufsichtsratsmitglieder 
keinen Selbstbehalt vor. Die Bertrandt AG hat die Versicherungspolice abgeschlossen, um ihre 
Interessen in einem hypothetischen Schadensfall abzusichern. 

Ziffer 4.2.2 Abs. 2 S. 3 DCGK
Das Vergütungssystem des Vorstands ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung im Sinne von 
§ 87 Abs. 1 S. 2 AktG ausgerichtet. Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Vergütung des 
Vorstands berücksichtigt der Aufsichtsrat grundsätzlich auch die vertikale Vergütungsstruktur im Sinne 
der Empfehlung in Ziffer 4.2.2 Abs. 2 S. 3 DCGK. Da aber Einzelheiten dieser Empfehlung in Praxis und 
rechtswissenschaftlicher Literatur nach wie vor kontrovers diskutiert werden, wird höchstvorsorglich 
eine Abweichung erklärt. 

Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 6 Hs. 1 und Abs. 3 DCGK 
Die variablen Vergütungsteile der Vorstandsmitglieder sind entsprechend der Empfehlung aus Ziffer 
4.2.3 Abs. 2 S. 6 Hs. 2 der Höhe nach beschränkt. In Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 6 Hs. 1 ist jedoch zusätzlich 
vorgesehen, dass die Vorstandsvergütung „insgesamt“ beschränkt werden soll. Da die den 
Vorstandsmitgliedern gewährte Festvergütung fest und nicht variabel ist, ist nach Auffassung der 
Gesellschaft mit der Begrenzung der variablen Vergütung auch diese Empfehlung bereits umgesetzt. 
Höchstvorsorglich wird insoweit aber auch von dieser Empfehlung eine Abweichung erklärt. 
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Von Ziffer 4.2.3 Abs. 3 DCGK wurde und wird abgewichen. Der Aufsichtsrat strebt für die 
Vorstandsmitglieder kein bestimmtes „Versorgungsniveau“ im Ruhestand an, sondern eine markt- und 
unternehmenskonforme Vergütung der aktiven Tätigkeit. Versorgungszusagen werden daher 
grundsätzlich nicht gewährt. Sie bestehen, wie seit vielen Jahren auch im Geschäftsbericht 
ausgewiesen, lediglich gegenüber einem aktiven und einem ehemaligen Vorstandsmitglied. 

Eine Offenlegung der Vergütung der Vorstandsmitglieder erfolgt im Umfang der geltenden gesetzlichen 
Vorschriften. Die Hauptversammlung hat am 18. Februar 2009 die Fortführung der langjährigen 
Berichtspraxis durch einen weiteren sogenannten Nichtoffenlegungsbeschluss nach den 
Bestimmungen des Vorstandsvergütungs-Offenlegungsgesetzes vom 10. August 2005 ermöglicht. 
Ziffer 5.2 Abs. 2 DCGK  Ziffer 5.2 Abs. 2 DCGK  Ziffer 5.2 Abs. 2 DCGK
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist bereits seit vielen Jahren zugleich Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses. Dies hat sich bewährt, weshalb von Ziffer 5.2 Abs. 2 DCGK abgewichen wurde 
und wird. 

Ziffer 5.3.2 S. 3, 5.4.1 Abs. 2 und 3, 5.4.2 S. 1 sowie 4.1.5 DCGK 
Von Ziffern 5.3.2 S. 3, 5.4.1 Abs. 2 und 3, 5.4.2 S. 1 sowie 4.1.5 des DCGK wurde und wird abgewichen. 
Für die Bertrandt AG kommt es bei der Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie von anderen 
Führungspositionen im Unternehmensinteresse vorrangig auf die Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Kenntnisse des Einzelnen an. 

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass ihrem Aufsichtsrat eine angemessene Anzahl von unabhängigen 
Mitgliedern angehört. Nachdem aber der Begriff „unabhängige Mitglieder“ noch nicht abschließend 
geklärt ist, erklärt die Gesellschaft aufgrund des Umstands, dass drei der vier von der Kapitalseite 
bestellten Mitglieder, unter diesen der Aufsichtsratsvorsitzende, bereits drei und mehr Wahlperioden im bestellten Mitglieder, unter diesen der Aufsichtsratsvorsitzende, bereits drei und mehr Wahlperioden im bestellten Mitglieder, unter diesen der Aufsichtsratsv
Aufsichtsrat sitzen, höchstvorsorglich eine Abweichung von den Ziffern 5.3.2 S. 3, 5.4.2 S. 1 DCGK und 
5.4.1 Abs. 2 DCGK. 

Ziffer 5.4.6 Abs. 2 S. 2 DCGK
Bis zum 24. Februar 2014 bestand die Vergütung der Aufsichtsräte der Gesellschaft mit ihrer festen und 
variablen Komponente, geringfügige Änderungen ausgenommen, im Grundsatz seit vielen Jahren 
unverändert. Die Vergütung enthielt jedoch keine Komponenten, die auf eine nachhaltige 
Unternehmensentwicklung ausgerichtet waren, weshalb insoweit bis zum 24. Februar 2014 von der 
Ziffer 5.4.6 Abs. 2 S. 2 DCGK abgewichen wurde. 

Seit dem 24. Februar 2014 ist die Vergütung des Aufsichtsrat der Gesellschaft durch Beschluss der 
Hauptversammlung vom 19. Februar 2014 und Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung in 
das Handelsregister der Gesellschaft bereits für das laufende Geschäftsjahr auf eine reine 
Festvergütung umgestellt. Daher ist die Bertrandt AG seit diesem Zeitpunkt nicht mehr Adressat der 
Empfehlung in Ziffer 5.4.6 Abs. 2 S. 2 DCGK. Die Vergütung der Aufsichtsräte wird im Geschäftsbericht 
der Gesellschaft individualisiert offengelegt. 

Ziffer 5.5.2 und Ziffer 5.5.3 S. 1 DCGK
Der Aufsichtsrat hat in seiner Geschäftsordnung die Behandlung von Interessenkollisionen eigenständig 
und abweichend von den Empfehlungen in den Ziffern 5.5.2 und 5.5.3 S. 1 DCGK geregelt. Die 
Geschäftsordnung verpflichtet jedes Aufsichtsratsmitglied, Interessenkonflikte gegenüber dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden offenzulegen; der Aufsichtsratsvorsitzende ist zur Offenlegung gegenüber 
seinem Stellvertreter verpflichtet. Diese Bestimmungen gehen über Ziffer 5.5.3 S. 1 DCGK hinaus und 
differenzieren nicht danach, ob Interessenkonflikte wesentlich oder nur vorübergehend sind, sondern teressenkonflikte wesentlich oder nur vorübergehend sind, sondern teressenkonflikte wesentlich oder
erfassen jegliche Konflikte. Ein Verzicht auf eine öffentliche Behandlung solcher Mitteilungen soll den 
Aufsichtsratsmitgliedern im Gesellschaftsinteresse 
erlauben, mit dem Vorsitzenden auch bloße Anscheinsfälle vertrauensvoll 
zu erörtern. 
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Ziffer 7.1.2 S. 4 DCGK
Die Bertrandt AG hat den Bericht für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 am 17. Februar Die Bertrandt AG hat den Bericht für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 am 17. Februar Die Bertrandt AG hat den Bericht für das 1. Quar
2014 veröffentlicht. Die Bertrandt AG erfüllt mit ihrer Berichterstattung stets die strengen Anforderungen r Berichterstattung stets die strengen Anforderungen r Berichterstattung stets di
des Prime Standards der Deutschen Börse. Solange der Deutsche Corporate Governance Kodex nicht 
mit den Regelungen des Prime Standards synchronisiert ist, behält sich die Bertrandt AG vor, von Ziffer 
7.1.2 S. 4 DCGK abzuweichen. 

Ehningen, 22. September 2014 
Der Vorstand       Der Aufsichtsrat 
Dietmar Bichler       Dr. Klaus Bleyer 
Vorsitzender       Vorsitzender“

Ehningen, 8. Dezember 2014 
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 
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Bertrandt AG, Ehningen 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013/2014 
 

 

 

 

Gewinn- und Verlustrechnung 

In TEUR

       2013/2014        2012/2013

I. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse 784.961 702.651

2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen 12.573 20.122

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 172 306

Gesamtleistung 797.706 723.079

4. Sonstige betriebliche Erträge 12.805 10.885

5. Materialaufwand

     a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -9.990 -9.187

     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -53.354 -48.366

6. Personalaufwand

     a) Löhne und Gehälter -491.325 -443.279

     b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                  -88.621 -78.947

7. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                                -21.331 -18.283

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -68.970 -64.506

9. Erträge aus Beteiligungen 0 1

10. Erträge aus Gewinnabführungen 59 59

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 616 517

12. Aufwendungen aus Verlustübernahme -1 -51

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -363 -322

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 77.231 71.600

15. Steuern vom Einkommen und Ertrag -22.977 -21.097

16. Sonstige Steuern -374 -339

17. Jahresüberschuss 53.880 50.164

18. Gewinnvortrag 8.515 5.584

19. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen -26.940 -25.082

20. Bilanzgewinn 35.455 30.666
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Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns

Die Dividendenausschüttung der Bertrandt Aktiengesellschaft richtet sich gemäß § 58 Abs. 2 AktG
nach dem im handelsrechtlichen Jahresabschluss zum 30. September 2014 der Bertrandt
Aktiengesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn.

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013/2014 der Bertrandt
Aktiengesellschaft in Höhe von 35.454.532,95 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 2,40 Euro
je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den verbleibenden Betrag von

11.110.756,95 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Sofern die Bertrandt Aktiengesellschaft im

Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung eigene Anteile hält, sind diese nach

dem Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Der auf nicht dividendenberechtigte Stückaktien

entfallende Teilbetrag wird ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.

Ehningen, 25. November 2014

Michael Lücke

Mitglied des Vorstands

VertrIeb

UI«
Markus Ruf

Mitglied des Vorstands

Finanzen

Der Vor

des Vorstands

Hans-Gerd Claus

Mitglied des Vorstands

Technik
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VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER 
(BILANZEID) 
 
 
Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bertrandt AG vermittelt und im 
Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Bertrandt 
AG so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird 
sowie wesentliche Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Bertrandt AG 
beschrieben sind. 
 
Ehningen, 25. November 2014 
 
Bertrandt AG 
 
Der Vorstand 
 
Dietmar Bichler      Hans-Gerd Claus 
Vorsitzender des Vorstands  Mitglied des Vorstands 

Technik 
 

Michael Lücke      Markus Ruf 
Mitglied des Vorstands   Mitglied des Vorstands 
Vertrieb        Finanzen 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-

hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Bertrandt Aktiengesellschaft, 

Ehningen, für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 geprüft. Die Buch-

führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Auf-

gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-

resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.  

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-

den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätig-

keit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen 

über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-

rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 

Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 

Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
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